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Fristenlosung in Deutschland

Was vor einem Jahr ins Reich der Triume verwiesen worden wére, ist heute fester
Bestandteil jeder deutschen Nachrichtensendung: die zukiinftige Einheit der beiden
deutschen Staaten. Frauenanliegen stehen wieder einmal zuunterst auf der Agenda, ja
es sieht ganz so aus, als ob am Schluss den Frauen die jeweiligen Nachteile beider
Systeme bleiben und die bescheidenen Vorteile unter den Tisch gewischt wiirden.

Mit etwelchem Erstaunen nehmen
besonders alleinerziehende Frauen in der
Bundesrepublik dieser Tage zur Kennt-
nis, dass es in der DDR einen Rechtsan-
spruch auf einen Platz im Kindergarten
bzw. Kinderhort gibt. Uber die Schatten-
seiten des Lebens jenseits der Mauer
berichteten die bundesdeutschen Medien
wihrend Jahrzehnten mit aller wiinsch-
baren Ausfiihrlichkeit. Nun plétzlich
bemerken die Frauen in der DDR, dass
sogar sie noch etwas zu verlieren haben.

Klage Bayerns beim
Bundesverfassungsgericht

Am 28. Februar erhob das Land
Bayem Klage beim Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe. Mit dem ‘Normen-
kontrollverfahren’ will Bayern die Sozia-
le Indikationsldsung in Zukunft verbie-
ten. Krankenkassen diirften femer kei-
ne Schwangerschafisunterbrechungen
mehr finanzieren. — Die baden-wiirttem-
bergische Landesregierung schloss sich
der Klage an.

Drei Wochen vor den Gemeindewah-
len erhoffte sich die bayrische CSU mit
ihrer Klage Stimmengewinne am rechten
Rand auf Kosten der Republikaner, deren
Programm ein totales Abtreibungsverbot
enthélt. In den Kommunalwahlen ging
die Rechnung nicht auf; es bleibt abzu-
warten, was diese Politik in den Land-
tagswahlen (vergleichbar mit unseren
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Wahlen auf Kantonsebene) bringen wird.
In Bayem, Baden-Wiirttemberg und
Niedersachsen sind ambulante Abbriiche
verboten. In Bayemn gibt es zudem nur
noch drei Kliniken in Miinchen, die Ab-
briiche vornehmen. Die Folge: der altbe-
kannte Abtreibungstourismus in benach-
barte Bundesldnder oder ins Ausland.

Fristenlosung in der DDR

Mit der Klage der bayrischen Landes-
regierung sehen die Frauen in der Bun-
desrepubhk ihre Hoffnung auf eine Uber-
nahme der in der DDR geltenden Rege-
lung zur Schwangerschaftsunterbrechung
schwinden. Prominente Staatsrechtlersind
der Ansicht, dass bei einem Zusammen-
schluss der DDR mit der Bundesrepublik
die geltende DDR-Fristenregelung ver-
fassungswidrig wire. Die FristenlGsung
sein ‘nicht verhandlungsfidhig’, erkliren
die Juristen.

Frauen-Demo in Bonn

Die bundesdeutschen Frauenverbin-
de wollen indessen nicht so rasch klein
beigeben. Aufden 16. Juni planen ssie eine
grosse Demonstration in Bonn. Sie steht
unter dem Motto ‘Frauen-Begehren-
Selbstbestimmung’. Die Initiatorinnen
hoffen u.a. auch auf die Unterstiitzung
durch die Gewerkschaftsfrauen, die bis-
lang von den Chefs der DGB-Gewerk-
schaften zuriickgehalten wurden.



	Fristenlösung in Deutschland

